
Gesucht und gefunden in der SoVD Zeitung

An- und Verkaufsanzeigen
Keine Reiseanzeigen – Keine gewerblichen Anzeigen
An die Zeitung des SoZiAlverbAnd deutSchlAnd
(Sovd), Anzeigenverwaltung u. Struckmeyer,
Postfach 12 66, 27723 Worpswede

die nachstehende Anzeige veröffentlichen Sie bitte unter 
„An- und verkaufsanzeigen“ (keine „reise-Gewerblichen  
Anzeigen“), pro Zeile 5,95 euro incl. 19% MwSt. 
Anzeigenannahmeschluß: Am 3. des vormonats.
vor- und Zuname

Straße und nr.

PlZ Wohnort

S

ich ermächtige die ZeitunG deS SoZiAlverbAnd deutSchlAnd (Sovd)-
Anzeigenverwaltung u. Struckmeyer, die insertionskosten von meinem Konto  
abbuchen zu lassen. die bezahlung ihrer Anzeige kann nur durch Abbuchung oder 
vorkasse (Scheck) erfolgen.

bank/Postscheckamt in:

bankleitzahl

Konto-nr.

datum unterschrift

der text meiner Anzeige: Ausgabe

Mindestgröße 2 Zeilen = 11,90 euro     incl. 19% MwSt.

3 Zeilen = 17,85 euro     incl. 19% MwSt.

4 Zeilen = 23,80 euro     incl. 19% MwSt.

5 Zeilen = 29,75 euro     incl. 19% MwSt.
je weitere Zeile = 25,95 euro     incl. 19% MwSt.

 

Kleinanzeigen in Fließsatzausführung, 1spaltig in 3 mm Grundschrift. bis zu 3 Wörtern am 
Anfang fett, sonst keine hervorhebung oder umrandung. Pro Zeile bis maximal 38 buchstaben 
bzw. Zeichen einschließlich der erforderlichen Zwischenräume. nur allgemein gebräuchliche 
Abkürzungen möglich. chiffregebühr 5,35 euro pro Anzeige incl. MwSt.

Antworten auf Chiffre-Anzeigen  
unter Angabe der Chiffre-Nr. an:

Anzeigen-Verwaltung:  
U. Struckmeyer 
Postfach 1266 

27723 Worpswede

KAufe ORDen u. ehRenZeichen 
1. + 2. WeltKrieG s 0 46 21/3 59 69

 

TReppenlifT A&p G530 Minivator 
3 Mon. alt mit handbuch vb 2.950 E s 05 71/4 39 53 

 

Qualität zu günstigen Preisen.

Treppenlifte

(gebührenfreie Nr.)

Gratis-Angebot:                                                                

 0800 - 688 788 9

neu und gebraucht

(gebührenfreie Nummer)

www.treppenlift-discount.de

Schwerin
Bremen
Hamburg
Verden
Hannover
Dortmund
Bielefeld
Kassel
Köln

Fulda
Koblenz
Frankfurt
Mannheim
Karlsruhe
Stuttgart
Augsburg
München

Suche Stelle als Mitarbeiterin / referentin in 
der Pr von vereinen / verbänden. M.A., w, 
38 Jahre, viel berufserfahrung (Pressearbeit,  
redaktion, Konzeption, Web, veranstal-
tungen):  gesuchprkweb.de

 

DB A150/160, 2-türig, 70 KW, eZ 03/2009, 
met. blau, umbau auf handbedienung (Gas + 
bremse) vb E 19.500,– s 0162/424 68 95

 

65jähriger rollifahrer, mobil mit PKW 
sucht weibliche Schulter zum Anlehnen.  
raum bremen und weiter  chiffre 2036

 

hAuS GeSuchT!
ov-vorsitzender sucht ein gepflegtes haus  
in ol / näherem umland / ggf. in uninähe 

s 04 41/500 60 62
 

Männer über 50

Otto Blocherer · Abt. 1 · Friedensstraße 4
Tel. 0821/434557 · 86391 Stadtbergen

...die wissen, was sie in einer befriedigten Partner-
schaft wollen, nehmen Eumel-Bull-Kraft-
NE Dragees, denn Liebe ist keine Frage
des Alters. Mit Rinderhodenpulver zur
Stärkung ohne Nebenwirkung.
1 Packung � 28,– inkl. Versandkosten.
Jetzt bestellen – erst in 14 Tagen bezahlen.

Wir helfen bei TinniTuS
V + fax 0 6174/2 59 74 58

e-Mail: infoksowest-za.com

Parkausweise rechtzeitig erneuern
Parkausweise für Menschen mit Behinderung werden seit 2001 innerhalb der Europäischen Union einheit-

lich  ausgestellt – in Form der blauen Ausweise. Mit dem 31. Dezember dieses Jahres verlieren alle nicht EU-
konformen Ausweise ihre Gültigkeit. Wer einen solchen besitzt, sollte rechtzeitig einen neuen beantragen. 

Behindertenparkplätze sind ei-
ne der Grundvoraussetzungen zur 
gleichberechtigten Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung. Die 
mit einem weißen Rollstuhlfahrer-
Symbol auf blauem Hintergrund 
gekennzeichneten Parkmöglichkei-
ten sind meist so eingerichtet, dass 
sich die Fahrer- oder Beifahrertür 
ganz öffnen lässt. Denn viele Men-
schen mit Behinderung, insbeson-
dere Rollstuhlfahrer, benötigen zum 
Ein- und Aussteigen mehr Platz. Ist 
kein Behindertenparkplatz vorhan-
den, stehen diese Menschen vor ei-
nem großen Problem. Normal breite 
Parkplätze können sie nicht nutzen 
bzw. falls zum Zeitpunkt des Par-
kens genügend Platz ist, so müssen 
sie doch fürchten, dass ihnen je-
mand die Tür zuparkt und somit das 
Einsteigen unmöglich wird. Auch 
Menschen, die Gehhilfen nutzen, 
brauchen mehr Platz zum Ein- und 
Aussteigen. 

Wer einen Behindertenparkplatz 
benutzen will, muss einen entspre-
chenden Parkausweis haben. Dieser 

wurde 2001 europaweit vereinheit-
licht. Der nunmehr blaue Ausweis 
ist in allen Mitgliedstaaten der EU 
gültig. Bei der Umstellung wurde 
festgelegt, dass alte Parkausweise 
ihre Gültigkeit bis zum Ablauf be-
halten, längstens aber bis zum 31. 
Dezember 2010. Das heißt, wer noch 
einen alten Ausweis besitzt, soll-
te unbedingt noch vor Jahresende 
einen neuen Parkausweis beantra-
gen. Die zuständigen Behörden sind 
meist die Straßenverkehrsstelle oder 
das Ordnungsamt. 

Nicht EU-konforme Ausweise verlieren Ende 2010 ihre Gültigkeit

Ab 2011 gelten nur noch die EU-
konformen Parkausweise für Men-
schen mit Behinderung. 

Foto: wojtek / fotolia

Unter Tel.: 01805 / 67 67 15 bietet 
das Bürgertelefon des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales In-
formationen für Menschen mit Be-
hinderung (Festpreis 14 Cent / Min., 
abweichende Preise aus Mobil-
funknetzen möglich). Auch www.
einfach-teilhaben.de stellt Infos zu 
vielen Themen zur Verfügung.

Info

Helfer in Gefahr
Weltweit sichern huma-

nitäre Helfer in Kriegs- 
und Krisengebieten unter 
schwersten Bedingungen 
das Überleben von Millio-
nen Menschen. Die unpar-
teiischen Helfer sind oft die 
Ersten vor Ort und lindern 
die Leiden der von Natur-
katastrophen oder Krieg 
betroffenen Bevölkerung. 
Sie liefern Lebensmittel, si-
chern die Trinkwasserver-
sorgung, bauen Zeltlager 
und vieles mehr. Jährlich 
werden rund 250 dieser hu-
manitären Helfer getötet, 
entführt oder schwer ver-
letzt – Tendenz steigend. 
Das Risiko für Helfer hat 
sich erhöht, weil Konflikt-
parteien immer weniger 
Rücksicht auf die Bevöl-
kerung nehmen und Terror 
gegen Helfer als politisches 
Mittel einsetzen. Auch die 

lange Dauer der Konflik-
te und die daraus folgen-
de extreme Armut tragen 
laut Unicef dazu bei, dass 
Rechtlosigkeit und Krimi-
nalität steigen. Mit der tra-
gischen Konsequenz, dass 
entweder lebensrettende 
Hilfsmaßnahmen einge-
schränkt werden müssen 
oder die Helfer in ständiger 
Lebensgefahr schweben. 

Die Vereinten Nationen 
haben 2009 den 19. August 
als Welttag der humanitä-
ren Hilfe ausgerufen (Eng-
lisch: World Humanitarian 
Day) – zu Ehren der Helfer, 
die bei ihrem Einsatz ums 
Leben kamen. Der Tag soll 
auch international auf die 
humanitäre Hilfe aufmerk-
sam machen. Es ist ein Tag 
der Trauer und Erinnerung, 
aber auch der Entschlos-
senheit, trotz aller Gefah-
ren zu helfen.� cm

19
August

Welttag der humanitären Hilfe

Broschüre mit neuen Werbemitteln
Vor Kurzem ist die neue Produktbroschüre des SoVD erschienen. Sie 

enthält Abbildungen von diversen Werbeprodukten, die jeweils das Logo 
des Verbandes tragen.

Die Produktbroschüre informiert 
über alle SoVD-Artikel, die aktuell 
erhältlich sind. Das Angebot reicht 
von klassischen Büroutensilien wie 
Kugelschreiber über Textilien wie 
Regenjacken und Schirmmützen bis 
hin zu Aktentaschen. 

Im Internet können Sie sich die 
Broschüre unter www.sovd.de di-
rekt herunterladen. Klicken Sie 
dort einfach links in den Bereich 
„Broschüren“.

Wenn Sie lieber einen Blick in 
die gedruckte Ausgabe werfen wol-
len, können Sie die Broschüre auch 
über die Bundesgeschäftsstelle an-
fordern. Die Broschüre selbst ist 
selbstverständlich kostenlos. Sen-
den Sie einfach einen mit Ihrer An-
schrift versehenen und mit 85 Cent 
frankierten DIN-A4-Umschlag an: 
SoVD, Abteilung Versand, Stich-
wort „Produktbroschüre“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. 

Übersicht über Produkte des Verbandes

Hartz IV:
Teure Wohnung

ist zulässig
Zieht ein Bezieher von Arbeits-

losengeld II in eine Wohnung um, 
die aus Sicht der Bundesagentur 
für Arbeit (BA) zu teuer ist, so 
darf ihm die BA dennoch nicht die 
gegebenenfalls anteilige Übernah-
me der Umzugskosten verweigern. 
Dies gilt allerdings nur für den Fall, 
dass der Arbeitslose bereit und in 
der Lage ist, die Mietdifferenz aus 
eigener Tasche zu bezahlen. Eine 
entsprechende Entscheidung geht 
aus einem veröffentlichten Urteil 
des Sozialgerichtes Duisburg her-
vor (AZ: SG Duisburg, S 29 AS 
123 / 07). 

Bei der Verhandlung hatte sich 
der klagende Arbeitslose bereit er-
klärt, die nach dem Umzug entste-
hende Mietdifferenz von rund 50 
Euro selbst zu tragen. Hierzu war 
der Mann in der Lage, weil er ge-
ringfügigen Nebenbeschäftigungen 
nachging, mit denen er sein monat-
liches Einkommen entsprechend 
aufstockte. 

Normalerweise muss ein Umzug 
in eine unangemessen große oder 
zu teure Wohnung nicht von der 
Arbeitsagentur finanziell gefördert 
werden.� wb
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